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wie Sie auf dem Titelbild des aktuellen
Stadtanzeigers sehen können, findet in
diesem Monat wieder die von Hellmut 
Seifert und Bernd Schmieder organisierte
Rathausplauderei im Rathaus des 
Trausaales statt. Am Donnerstag, dem 
14. März, ist ab 19:00 Uhr Heinrich
Schulze zu Gast. Viele Oberlungwitzer
kennen ihn als „Puppenschulze“, denn 
er war langjähriger Direktor des Puppen-
theaters der „Bühnen der Stadt Zwickau“.
Diese Tätigkeit führte er auch noch bis
2010 im fusionierten Theater Plauen-
Zwickau fort.

Nach einer überaus erfolgreicher Premiere
seines Büchleins „Von des Alters hohem
Sitz“ im Januar 2019 in Zwickau, freuen
wir uns nun, dass er als gebürtiger Ober-
lungwitzer dieses Werk im Rahmen der
Rathausplauderei in seiner Heimatstadt
vorstellt.

Und weil Heinrich Schulze eben nicht nur
Puppenspieler und Dichter bzw. Autor ist,
sondern zum Beispiel auch Theaterplasti-
ker, Schnitzer und Maler, hat er bereits vor
einigen Jahren eigene Bilder und Werke
seines Vaters, des Malermeisters Arthur
Schulze, im Rathaus vorgestellt. Nun dür-
fen wir ihn wieder in seiner Geburtsstadt
begrüßen und ich bin mir sicher, dass alle
Gäste eine unterhaltsame und kurzweilige
Rathausplauderei miterleben werden.

Was wir derzeit auch im Rathaus mit -
erleben, ist die barrierefreie Erschließung
des denkmalgeschützten „ersten Hauses
am Platz“. Der Rohbau des Aufzug-
schachtes und des Anbaus steht bereits
und voraussichtlich Ende des dritten
Quartals können endlich alle Etagen des
Rathauses über einen Fahrstuhl erreicht
werden.

Das eröffnet viele neue Möglichkeiten,
denn dann können auch Menschen, die
körperlich gehandicapt sind, endlich ohne
größere Probleme die verschiedenen
Büros und somit die Mitarbeiter/innen des
Hauses, aber auch insbesondere unseren
schönen Trausaal, erreichen. Wir sind 
auf alle Fälle gespannt, wie dann nach 
Abschluss der Maßnahme alles aussieht
und lassen uns auch sicherlich etwas zur
Einweihung des Anbaus einfallen – bleiben
Sie also aufmerksam!

Aufmerksamkeit erregte in den zurücklie-
genden Wochen auch ein neues Bauwerk
an der Ursprunger Straße, denn es wurde
die fünfte und damit letzte Sirene im
Stadtgebiet installiert. Somit haben wir
nun flächendeckend die Möglichkeit, die
Bevölkerung bei bestimmten Notlagen
rechtzeitig und per Sprachnachricht zu 

informieren. Damit Sie immer wieder 
einmal daran erinnert werden, welche 
Sirenensignale was bedeuten, werden wir
entsprechende Hinweise zum Thema
„Warnung im Katastrophenfall“ regel -
mäßig im Stadtanzeiger veröffentlichen.
Zudem wird weiterhin an jedem zweiten
Mittwoch des Monats um 15 Uhr ein
12sekündiger Probealarm ertönen. Da 
dieser zentral ausgelöst wird, folgt auf das
Sirenensignal keine Sprachdurchsage.

Generell sind wir damit mit Blick auf das
Thema „Katastrophenschutz“ inzwischen
verhältnismäßig gut ausgerüstet. Zum Bei-
spiel kann neben dem Rathaus und dem
Feuerwehrgerätehaus auch die Turnhalle
an der Erlbacher Straße durch ein Not-
stromaggregat bei einem längeren Strom-
ausfall autark mit Strom versorgt werden. 

Aktuell arbeiten wir in der Stadtverwaltung
zudem weiter an einem Katastrophen-
schutz-Konzept, damit jeder weiß, was zu
tun ist, wenn etwas sprichwörtlich „aus
dem Ruder läuft“. Das könnte beispiels-
weise eine größere Gefahrenlage, ein
Großbrand oder auch ein (drohendes)
Hochwasser sein. Mit Blick auf die Hoch-
wasserthematik existieren in der Stadt ja
auch zwei Pegelmessstellen, die uns über
ein gesondertes Programm immer aktuell
Informationen zu den Pegeln des Lung-
witzbaches liefern. Hier gibt es aber in der
Darstellungsweise auf unserer Homepage
noch Optimierungsbedarf, so dass auch
alle, die sich informieren wollen, tatsäch-
lich verständliche und nützliche Daten 
vorfinden. 

Mir wäre es immer am Liebsten, dass das
Geld, welches in diese Katastrophen-
schutzmaßnahmen fließt, umsonst aus -
gegeben wurde. Das würde nämlich 
bedeuten, dass wir gar nicht erst in eine
„Katastrophensituation“ kommen. Ande-
rerseits zeigen Beispiele wie der Strom-
ausfall in Berlin ganz deutlich, dass man
nie vor unvorhergesehenen Ereignissen
gewappnet ist. Dann ist es natürlich bes-
ser, sagen zu können: „Wir sind vorberei-
tet und können im Ernstfall auch reagieren
und handeln.“

Handlungsfähig mit Blick auf weitere Pro-
jekte und Vorhaben sind wir dann hoffent-
lich auch Mitte/ Ende April, denn dann
sollte der Haushalt für das Jahr 2019 
von den Stadträtinnen und Stadträten be-
schlossen und von der Kommunalaufsicht
des Landkreises positiv beschieden wor-
den sein. Die erste öffentliche Lesung zum
Haushalt 2019 hat bereits in der Stadtrats-
sitzung im Februar stattgefunden und Sie
können sich sicher sein, dass weiterhin in
die Erhaltung des Bestehenden investiert

werden soll und wir gleichzeitig aber auch
neue Projekte mit auf den Weg bringen
werden. Oft sind das Projekte, die schon
länger bei uns diskutiert oder auch vorbe-
reitet werden, wo es dann aber meistens
zu zeitlichen Verschiebungen kommt, weil
beispielsweise Fördermittelanträge (noch)
nicht bearbeitet bzw. positiv beschieden
wurden oder sich die Umsetzung der
Maßnahmen aufgrund von unvorherge -
sehenen Einflüssen verzögert (ich sage
nur „Zauneidechse“). Wenn Sie genau
wissen wollen, was alles im Haushalt ver-
zeichnet ist, haben Sie noch bis zum
18.03.2019 die Möglichkeit, sich den
Haushalt durchzulesen, denn bis dahin
liegt er öffentlich im Rathaus aus. Und er
dann wissen will, wie der Stadtrat über
den Haushalt abstimmt, der kommt zur
nächsten Stadtratssitzung Ende März.

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns
vielleicht bei der zweiten Lesung des
Haushaltes in der Stadtratssitzung am 
26. März im Saal des Vereinshauses 
„Zur Post“ sehen oder bereits am 14. März
im Trausaal des Rathauses zur Rathaus-
plauderei mit Heinrich Schulze.

Herzlichst

Ihr Thomas Hetzel
Bürgermeister q
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leserinnen und Leser,

im Rahmen regelmäßig stattfindender
Bürgersprechstunden haben Sie die 
Gelegenheit, Ihre Fragen, Hinweise und
Anregungen direkt mit mir zu besprechen.
Die nächsten Bürgersprechstunden finden

am 12.03.2019 von 15:30 – 17:00 
sowie
am 04.04.2019 von 14:00 – 15:00 Uhr

im Rathaus Oberlungwitz, Zimmer 15
statt.

Unabhängig davon können Sie natürlich
jederzeit über das Sekretariat unter der
Rufnummer 03723-40523 einen Termin 
für ein persönliches Gespräch mit mir 
vereinbaren bzw. die E-Mail-Adresse 
rathaus@oberlungwitz.de nutzen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister p

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 
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Stadtverwaltung 
Oberlungwitz

Bibliothek der Stadt 
Oberlungwitz

Öffnungszeiten

außer Meldestelle und Standesamt
Hofer Straße 203, 
Telefon: 4050, Fax: 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: rathaus@oberlungwitz.de

Montag          09:00 – 11:30 Uhr 
Dienstag         09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Meldestelle der Stadt Oberlungwitz
Montag          geschlossen
Dienstag         09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
nach Vereinbarung!

Standesamt der Stadt Oberlungwitz
Montag          geschlossen
Dienstag         geschlossen
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung!

Klingel für behinderte Menschen
Am hinteren Eingang des Rathauses
 befindet sich eine Klingel für behinderte
Menschen. Diese steht ebenfalls zu 
den Öffnungszeiten des Rathauses zur
Verfügung.

ACHTUNG!
Am 13. und 14. März 2019 ist das Rat-
haus der Stadt Oberlungwitz aus organi-
satorischen Gründen nicht besetzt.      p

Hofer Straße 189, 
Telefon: 413057
E-Mail: 
bibliothek.oberlungwitz@enviatel.net

Montag          10:00 – 12:00 Uhr/ 
                      14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag         14:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    10:00 – 12:00 Uhr/ 
                      14:00 – 17:30 Uhr
Freitag            geschlossen

ACHTUNG!
Am 11., 18. und 25. März 2019 ist die 
Bibliothek wegen Urlaub geschlossen.

Jeden 1. Dienstag im Monat „Rollende
Bibliothek” in der Humboldt-Grund-
schule, Klassen 1 – 4!
Nächste Termine: 02. April 2019
                               07. Mai 2019
                               04. Juni 2019           p

Hinweis zur Nutzung 
unseres elektronischen 
Formular-Service

Sprechstunde der
Schiedsstelle

Aus dem Inhalt
AMTLICHER TEIL

Sitzungstermine  . . . . . . . . . . . . .. . Seite 04

Veranstaltungen . . . . . . . . . . . . . . .Seite 04

Rückblick Stadtratssitzung  . . . . . .Seite 05

Entsorgungstermine  . . . . . . . . . . .Seite 05

Satzung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 06

Das Ordnungsamt  . . . . . . . .Seiten 08 – 10

Das Landratsamt Zwickau . .Seiten 10 – 11

Vereinsförderung  . . . . . . . . . . . . . .Seite 11

NICHTAMTLICHER TEIL

Oberlungwitzer SV e.V . . . . . . . . . .Seite 12

TRM Hohenstein-Ernstthal  . . . . . .Seite 14

Informationen des HALT e.V.  . . . . .Seite 16

Kircheninformationen  . . . . .Seiten 18 – 19

Kindergarten „Tausendfüßler”  . . . .Seite 22

Deutsches Rotes Kreuz . . . . . . . . .Seite 22

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  . . . .Seite 23

Die Sprechstunde der Schiedsstelle der
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall
am dritten Dienstag des Monats in der
Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus,
Hofer Straße 203, Zimmer 25 (Beratungs-
raum 2. OG) statt. 
Einwohner, die das Tätigwerden der
Schiedsstelle begehren, werden gebeten,
entsprechende Terminvereinbarungen
über Herrn Tschierschwitz, Telefon 03723
405-30 zu treffen.

Nächster Termin: 19. März 2019

Schubert
Friedensrichter p

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt auf
der Homepage www.oberlungwitz.de im
Menü „Stadtverwaltung” unter der  Rubrik
„Formular-Service” verschiedene Formulare
zur Verfügung. 

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Oberlungwitz im Internet:
www.oberlungwitz.de
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Bereitschaftsdienst Trinkwasser:
Havarietelefon (24 Stunden): 
03763 405-405
Internet: www.rzv-glauchau.de p

Bereitschaftsdienst des
RZV Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau

Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am
unterirdischen öffentlichen oder privaten
Abwasserkanalnetz bitten wir, unseren 
24-Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an
Sonn- und Feiertagen) unter der Tel.-Nr.:
0172 3578636 zu benachrichtigen. p

Havarie- und 
Bereitschaftsdienst der

WAD GmbH

Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung Oberlungwitz 
mit Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse

Telefon: 03723 405-0             Telefax: 03723 405-34

Aufgabenbereich Zimmer Durchwahl
Bereich Bürgermeister                                    buergermeister.rathaus@oberlungwitz.de
Bürgermeister 15 26
Sekretariat des Bürgermeisters 14 23
Fachbereich Haupt- und Ordnungsamt         hauptamt.rathaus@oberlungwitz.de
Fachbereichsleitung 20 30
Zentrale Dienste 19 24
Allgemeine Verwaltung / Personalwesen 18 29
Zentrale Dienste / IT 14 25
Standesamt 7 18
Meldestelle/Soziales 9/10 19/20
Öffentliche Ordnung/Gewerbe 12 21
Öffentliche Ordnung/Gemeindlicher Vollzug 17 28
Straßenverkehrsangelegenheiten 17 27
Grünordnungsangelegenheiten 23 31
Kita 24 10
Chronik 23 31
Bibliothek (Hofer Str. 189) / 03723/413057
Hort Humboldtschule (Hofer Str. 137) / 03723/680821
Humboldtschule (Hofer Str. 137) / 03723/42531
Pestalozzi Oberschule (Pestalozzistraße 4) / 03723/43092
Fachbereich Kämmerei und Bauamt             kaemmereiamt.rathaus@oberlungwitz.de
Fachbereichsleitung 6 17
Finanzbuchhaltung 5 15/16
Kasse 4 14
Steuern/Abgaben 3 11
Bauwesen 2 12/13
Grundstück und Liegenschaftsmanagement 24 10
Bauhof (Hofer Str. 221) / 40 p

Zum 1. Dezember 2018 sind die Finanz-
ämter Hohenstein-Ernstthal und Zwickau
am Standort Zwickau zusammengelegt
worden.

Vom 28. Februar bis 29. August 2019
bietet das Finanzamt Zwickau den Bür-
gern von Hohenstein-Ernstthal und Um-
gebung wöchentlich die Möglichkeit, sich
im Rahmen von Servicetagen über steu-
erliche Angelegenheiten zu informieren. In
den Räumen des Amtsgerichtes Hohen-

stein-Ernstthal, Conrad-Clauß-Straße 11,
können jeweils donnerstags von 08:00 
bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:30 Uhr
einfach gelagerte Sachverhalte und 
Fragen allgemeinen Inhalts besprochen
sowie Steuererklärungen abgegeben 
werden. Daneben werden Vordrucke und 
umfangreiches Informationsmaterial zur
Verfügung gestellt. 

Weitere Termine ab Herbst 2019 werden
rechtzeitig bekanntgegeben. p

Servicetage des Finanzamtes Zwickau 
im Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal

Infothek im Rathaus
Unsere Infothek im Erdgeschoss des
 Rathauses steht mit ihren Angeboten 
unseren Einwohnern zur Verfügung.

Ansprechpartner: Frau Naumann, 
Zimmer 18, Tel.-Nr.: 03723 405-29 

Tschierschwitz, Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Veranstaltungen 
in Oberlungwitz

14. März, 19:00 Uhr
Rathausplauderei 
im Trausaal des Rathauses Oberlungwitz
Thema: „Von des Alters hohem Sitz”

29. März, 19:00 Uhr
Sprachkabarett mit „Die Deutschmeister”
im Saal des Vereinshauses „Zur Post”

13. April, 10:00 – 12:00 Uhr
Tag der offenen Tür in der Humboldt-
schule Grundschule Oberlungwitz p

1. Nächste Stadtratssitzung
Ort: Saal des Vereinshauses 

„Zur Post” Oberlungwitz, 
Hofer Straße 36

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 26.03.2019

2. Nächste Sitzung 
des Verwaltungsausschusses
Ort: Rathaus Oberlungwitz, 

Hofer Straße 203, Zimmer 25 
(Beratungsraum 2. OG)

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 12.03.2019

3. Nächste Sitzung 
des Technischen Ausschusses
Ort: Rathaus Oberlungwitz, 

Hofer Straße 203, Zimmer 25 
(Beratungsraum 2. OG)

Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 02.04.2019

Die aktuelle Tagesordnung für alle Sitzun-
gen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Aushang an der Verkündungstafel im
Haupteingangsbereich des 

Rathauses 
der Stadt Oberlungwitz, 
Hofer Straße 203, 
09353 Oberlungwitz 

und unseren Aus hängen an den örtlichen
Anschlagtafeln.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Sitzungstermine
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In der 48. Sitzung  des Stadtrates am 
26. Februar 2019 wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:

Zum TOP 1:
Begrüßung, Feststellung der Beschluss -
fähigkeit und ordnungsgemäßen Ladung
sowie Protokollkontrolle
– Der Bürgermeister eröffnete die Stadt-
ratssitzung, stellte die ordnungs- und
fristgemäße Ladung aller Stadträte
sowie die Beschlussfähigkeit des Stadt-
rates fest. Zu Beginn der  Sitzung waren
einschließlich Bürgermeister 14 Mitglie-
der des Stadtrates anwesend, 3 Stadt-
räte entschuldigt und ein Stadtrat kam
noch im Verlauf der Sitzung hinzu. 

– Die Niederschriften der 46. Sitzung vom
18.12.2018 und der 47. Sitzung vom
29.01.2019 wurden ohne Änderungen
bestätigt.

– Als Unterschriftsleistende für die Nie-
derschrift der 48. Sitzung wurden die
Stadträte Anita Vogel und Gerd Bartsch
bestimmt.

– Die Tagesordnung wurde bestätigt. 

Zum TOP 2:
Ausscheiden von Frau Colleen Irmscher-
Jentsch aus dem Stadtrat der Stadt Ober-
lungwitz
Beschluss:
Der Stadtrat stellt fest, dass gemäß 
§ 34 Abs. 1 SächsGemO im Falle von Frau
Irmscher-Jentsch durch Ihren Umzug der
Verlust der Wählbarkeit eintritt und sie
somit zum 01. März 2019 für den Rest der
aktuellen Wahlperiode aus dem Oberlung-
witzer Stadtrat ausscheidet.

Zum TOP 3:
Bestellung eines Eheschließungsstandes-
beamten für die Stadt Oberlungwitz
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz be-

stellt Herrn Bürgermeister Thomas Hetzel
mit sofortiger Wirkung als Eheschlie-
ßungsstandesbeamten für das Standes-
amt Oberlungwitz.

Zum TOP 4:
Erste Lesung zum Entwurf der Haushalts-
satzung und des Haushaltsplanes für das
Haushaltsjahr 2019
Erläuterungen zum Haushalt 2019 erfolg-
ten durch Frau Neumann, Fachbereichs-
leiterin Kämmerei- und Bauamt. Die
 Auslegung des Entwurfes des Haushalts-
planes 2019 erfolgt in der Zeit vom
27.02.2019 bis zum 18.03.2019 im Rat-
haus Oberlungwitz. Die zweite Lesung
und Beschlussfassung zum Haushalt
2019 ist nach der öffentlichen Auslegung
und dem Zeitraum der Einsichtnahme für
die Sitzung des Stadtrates am 26.03.2019
vorgesehen.  

Zum TOP 5:
Bericht des Bürgermeisters sowie Fragen
der Stadträte und Gäste
Herr BM Hetzel informierte u. a. zu folgen-
den Themen:
– Installation der 5. und damit letzten
 Sirene in Oberlungwitz ist in der 8. KW
erfolgt;

– Zustand im Bereich „Anstieg”: Der
 Eigentümer hat Auflagen bekommen.
Wenn diese nicht erfüllt werden, dann
erfolgt eine Ersatzvornahme.

– Baumaßnahmen wie Robert-Koch-
Straße, barrierefreie Erschließung Rat-
haus und Stadtpark an der Robert-
Koch-Straße liegen im Zeitplan;

– Bauvorhaben „Goethestraße” soll spä-
testens im April 2019 begonnen werden;

– Information zur Breitbandthematik: Ober-
lungwitz gehört zu den Städten, in denen
der Ausbau gut vorangeschritten ist; 

– Beitritt zur Organisation „Mayor for
peace”;

– Fahrerpräsentation des Teams Prüstel
GP hat am 01.02.2019 auf dem Sach-
senring stattgefunden;

– Besuch des sächsischen Ministerpräsi-
denten im Landkreis Zwickau im Feb-
ruar 2019;

– Tag der offenen Tür in der Pestalozzi-
Oberschule hat am 09.02.2019 stattge-
funden;

– geplante Installation mehrerer Schnell-
ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Be-
reich des Fahrsicherheitszentrums am
Sachsenring, die öffentlich zugängig
sind;

– Wahl eines neuen Vorstandes im Textil-
und Rennsportmuseum Hohenstein-Er.
im März 2019: Frau Stadträtin Groß hat
sich bereit erklärt, im Vorstand mitzu -
arbeiten und damit die Stadt Oberlung-
witz zu vertreten;

– am 13. und 14. März 2019 ist das Rat-
haus aus organisatorischen Gründen
nicht besetzt;

– Rathausplauderei am 14. März 2019 um
19:00 Uhr mit dem Puppenspieler Hein-
rich Schulze;

– Arbeitsmarktmesse am Sachsenring am
23. März 2019. 

Die Fragen einiger Gäste bezogen sich
auf:
– den Betrag von 30 TEUR für Brand-
schutz- und Gefahrenabwehr im Haus-
halt 2019 sowie

– den Sachstand der Anschaffung eines
Mannschaftstransportwagens für die
FFW und eventuelle zusätzliche Kosten
durch die Sammelausschreibung für
den MTW.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt p

Rückblick Stadtratssitzung

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
• 14. März 2019 und 
• 28. März 2019
Die Entleerung der Hausmülltonnen erfolgt
im zweiwöchigen Rhythmus – in der 
Regel in den ungeraden Kalenderwo-
chen immer donnerstags. Bei Feiertagen
verschiebt sich dieser Abholetag von
 Donnerstag auf Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)
• 22. März 2019 und 
• 05. April 2019
• Bitte stellen Sie die blaue Tonne am
 Abholetag ab 06:00 Uhr bereit.

Fragen zur Entsorgung der gemischten
Siedlungsabfälle sowie Papier und Pappe
beantwortet die Kommunalentsorgung
Chemnitzer Land GmbH, STT Reinholds-
hain, Ringstraße 36b, 08371 Glauchau,
Ruf: 03763 404-0.

Gelbe Tonne
• 22. März 2019 und 
• 05. April 2019

Fragen zur Entsorgung der Gelben Tonne
beantwortet die Firma VEOLIA Umwelt-
service Ost GmbH & Co. KG, Betrieb
Chemnitz, Kalkstraße 55, 09116 Chem-
nitz, Tel.: 0371 35566-47 (51), Fax: 0371
35566-53 sowie VEOLIA Umweltservice
Ost GmbH & Co. KG, Betrieb Lichtenstein,
Buchenstraße 19, 09356 St. Egidien,
Tel.: 037204 663-0, Fax: 037204 663-32.

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne
werden von der entsprechenden Ent -
sorgungsfirma (KECL GmbH oder VEOLIA
Umweltservice Ost GmbH) über die
 Entsorgungstermine schriftlich informiert.

Hinweis zum Abfallkalender 2019
Der Abfallkalender für das Jahr 2019 des
Landkreises Zwickau wurde in den Mona-
ten November und Dezember 2018 an alle
Haushalte im Landkreis Zwickau verteilt.
Die Termine für das Schadstoffmobil
sowie die aktuellen Entsorgungstermine
können unter www.landkreis-zwickau.de
eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage 
in Lipprandis
Montag bis Freitag   08:30 – 17:00 Uhr
Samstag                  08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Ent -
sorgungsanlage in Lipprandis beantwortet
der Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, Schlachthofstr. 12, 09366
Stollberg, Tel.: 037296 66-200, Fax:
037296 66-225. p

Entsorgungstermine
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Öffentliche Bekanntmachung

der Einwohnermeldestelle Oberlungwitz zur Möglichkeit des Widerspruchsrechtes
und der Einwilligung von Datenübermittlungen nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
Die Meldebehörde darf Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen
und Abstimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl
oder Abstimmung vorangehenden Monaten
Auskunft aus dem Melderegister über die in
§ 44 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen.

Verlangen Mandatsträger, Presse oder
Rundfunk Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Alters- oder Ehejubiläen von Ein-
wohnern, darf die Meldebehörde Auskunft
erteilen über:

1.    Familiennamen,
2.    Vornamen,
3.    Doktorgrad,

4.    Anschrift sowie
5.   Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag,
jeder fünfte weitere Geburtstag und ab
dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag. Ehejubiläen sind das 50. und
jedes folgende Jubiläum. 

Satzung

der Stadt Oberlungwitz über die Aufhebung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes „Stadtzentrum”

Stadt Oberlungwitz, Landkreis Zwickau
AZ: 632.229-2.3.1/sei 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in
der aktuellen Fassung und § 162 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der aktuellen Fas-
sung wird nach Beschlussfassung durch
den Stadtrat der Stadt Oberlungwitz vom
25.09.2018 folgende Satzung über die
Aufhebung des förmlich festgelegten
 Sanierungsgebietes „Stadtzentrum” be-
schlossen:

§ 1 – Geltungsbereich
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grund-
stücke und Grundstücksteile innerhalb 
der im Lageplan vom 11.03.2016 mit
schwarzer gestrichelter Linie abge -
grenzten  Fläche. Der Lageplan ist Be-
standteil dieser Satzung und als Anlage
beigefügt.

§ 2 – Aufhebung
Die Satzung über die förmliche Festlegung
des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum”
vom 10. Januar 1995, bekannt gemacht
am 10. Juli 1995, sowie die 1. Änderung
vom 24. Oktober 2001, bekannt gemacht
am 05. November 2001, wird aufgehoben.

§ 3 – ln-Kaft-Treten
Die Satzung tritt gemäß § 162 BauGB mit
ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in
Kraft.

Oberlungwitz, den 26.09.2018

Thomas Hetzel
Bürgermeister - Siegel -

Anlage: Planteil

Die Satzung mit dem Originalplan kann in
der Stadtverwaltung Oberlungwitz, Zim-
mer 14, Hofer Straße 203, 09353 Ober-
lungwitz für jedermann während der
Dienststunden  eingesehen werden.

Hinweise nach § 215 Abs. 2 BauGB
I. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften ist unbe-
achtlich, wenn sie nicht nach § 215 
Abs. 1 BauGB innerhalb eines Jahres
seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. 
Mängel der Abwägung sind unbeacht-
lich, wenn sie nicht nach § 215 Abs. 1
BauGB innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekannt machung schriftlich gegen-
über der  Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Dabei ist der Sachverhalt,
der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen.

II.Gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach
ihrer Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder
fehlerhaft erfolgt ist,

2.Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3.der Bürgermeister dem Beschluss nach
§ 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4.vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b)die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. p
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Die Europawahl und die Kommunalwahlen
finden am 26. Mai 2019 von 08:00 bis
18:00 Uhr statt. Für die Wahldurchführung
benötigt die Wahlbehörde ca. 60 wahlbe-
rechtigte Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Oberlungwitz als Wahlhelfer, die am
Wahlsonntag engagiert und zuverlässig
die Stimmabgaben und Stimmauszählun-
gen in den Wahllokalen und im Briefwahl-
vorstand sicherstellen. 
Besondere Vorkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt. Wahlhelfer müssen das 
18. Lebensjahr vollendet haben und der
deutschen Sprache mächtig sein.
Sie dürfen weder selbst zur Wahl stehen
noch als Vertrauensperson oder stell -
vertretende Vertrauensperson für einen
Wahlvorschlag benannt sein. 
Des Weiteren sollten sie gesundheitlich in
der Lage sein, das Ehrenamt auszuüben
und teamfähig sein.

Die Wahlvorsteher/innen, die Stellvertre-
ter/innen sowie die Schriftführer/innen und
dessen/deren Stellvertreter/innen werden
vorab geschult.
Zu den Aufgaben eines Wahlhelfers gehö-
ren insbesondere die Prüfung der Wahlbe-
rechtigung sowie die Ausgabe und Aus-
zählung der Stimmzettel.
Am Wahlsonntag sind die Wahllokale von
08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Wahlhel-
fer treffen sich spätestens 07:30 Uhr im
Wahllokal. Dort erhalten sie eine kurze Ein-
weisung in die Aufgaben. Wünsche der
Wahlhelfer/innen hinsichtlich seiner/ihrer
Funktion und des Einsatzes im Wahllokal
werden soweit wie möglich berücksichtigt.
In der Regel arbeiten die Wahlvorstände in
zwei Schichten (07:30 – 13:00 Uhr bzw.
12:30 – 18:00 Uhr), deren personelle Be-
setzung im Vorfeld abgestimmt wird. Zur
Auszählung der Stimmzettel ab 18:00 Uhr
müssen alle Mitglieder des Wahlvorstan-
des anwesend sein.
Die Stimmauszählung erfolgt sofort im An-
schluss an das Schließen der Wahllokale,
getrennt nach den einzelnen Wahlen.

Aufwandsentschädigung
Der Einsatz als Wahlhelfer/in wird belohnt.
Je nach Funktion wird eine Entschädigung
gezahlt (siehe Entschädigungssatzung
Wahlen unter www.oberlungwitz.de/sat-
zungen.htm).

Ihre Mithilfe ist dringend erwünscht!
Leisten Sie ein Stück Demokratie! Erleben
Sie unmittelbar das Wahlgeschehen in
einem Wahllokal in Ihrer Nähe. 

Sollten Sie Interesse an einem Einsatz als
Wahlhelfer/in zu den o. g. Wahlen haben,

geben Sie Ihre Bereitschaftserklärung
(siehe unten) bei der Stadtverwaltung
Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 Ober-
lungwitz ab oder schicken Sie eine E-Mail
an wahlen.rathaus@oberlungwitz.de .
Werden Sie durch die Wahlbehörde für
den Einsatz vorgesehen, erhalten Sie ca.
3 Wochen vor der Wahl Ihr Berufungs-
schreiben.
Falls Sie Fragen haben, können Sie gern
unter der Tel.-Nr.: 03723 405-30 Herrn
Tschierschwitz anrufen.
Die Wahlbehörde bedankt sich für Ihre
 Bereitschaft! p

Europawahl und Kommunalwahlen 2019 -
Die Wahlbehörde sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Ich bin am 26.05.2019 zur Europawahl und zu den Kommunalwahlen 
als Wahlhelfer / Wahlhelferin dabei!

Herr / Frau 

Name, Vorname: 

Straße Hausnummer: 

PLZ Ort: 

Telefon: 

E-Mail-Adresse: 

(Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich von der Wahlbehörde benutzt.)

Ort, Datum                                                  Unterschrift

Hinweis zum Datenschutz: Zur organisatorischen Vorbereitung der Wahlen ist es
 notwendig, die angegebenen Daten elektronisch zu speichern – sie werden jedoch
ausschließlich zu diesem Zweck verwendet. Mit der Angabe Ihrer Daten und Ihrer
Unterschrift erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis mit dieser Verfahrensweise.

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz über-
mittelt Ehejubiläen erst ab dem 60. Ehe -
jubiläum.
Für Bewohner von Pflegeheimen oder
sonstigen Einrichtungen, die der Betreu-
ung pflegebedürftiger oder behinderter
Menschen dienen, wird ein bedingter
Sperrvermerk eingerichtet. In diesen Fäl-
len muss der Betroffene für die Weitergabe
seiner Daten zugestimmt haben. Das
heißt, die Jubiläen der Bewohner unserer
Seniorenpflegeeinrichtungen werden nur
bei Vorlage einer entsprechenden Zustim-
mung im Stadtanzeiger und in der Freien
Presse veröffentlicht.
Auf Grund der am 25.05.2018 in Kraft
getretenen EU-Datenschutzgrundver-
ordnung – DSGVO – werden derzeit
keine Geburtstags- und Ehejubiläen
veröffentlicht!

Melderegisterauskünfte an Private zum
Zwecke der Direktwerbung und/oder des
Adresshandels werden nur noch erteilt,
wenn die betroffene Person der Übermitt-
lung für jeweils diesen Zweck ausdrück-
lich eingewilligt hat. 
Das Bundesmeldegesetz sieht für die fol-
genden Datenübermittlungen aus dem
Melderegister ein Widerspruchsrecht vor:
•an Parteien, Wählergruppen und Träger
von Wahlvorschlägen in den sechs der
Wahl vorangehenden Monaten zur Wahl-
werbung
•an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
zu Alters- oder Ehejubiläen
•an Adressbuchverlage zur Herausgabe
von Adressbüchern (Adressenverzeich-
nisse in Buchform)
•an öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaften (außer für Zwecke der Steuer-

erhebung)
•an das Bundesamt für das Personal -
management der Bundeswehr zum Zwe-
cke der Übersendung von Informations-
material.
Das entsprechende Formular – Wider-
spruch und Einwilligung – nach dem Bun-
desmeldegesetz (BMG) erhalten Sie in der
Einwohnermeldestelle der Stadtverwal-
tung Oberlungwitz oder unter www.ober-
lungwitz.de – im Formularservice. 

Achtung!
Bereits bestehende Übermittlungssper-
ren werden entsprechend weitergeführt
und müssen nicht neu beantragt werden.

Wossilat
Fachabteilung Melde- und
Personenstandswesen p
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Das Ordnungsamt informiert

Das Abbrennen offener Feuer ist in Oberlungwitz gemäß § 13
Abs. 1 der 1. Neufassung der Polizeiverordnung der Stadt
Oberlungwitz vom 26.03.2003 (PolVO) grundsätzlich unter-
sagt.

Eine Ausnahme nach § 13 Abs. 2c) der 1. Neufassung der
 Polizeiverordnung ist das Abbrennen eines Traditionsfeuers
(hier: Hexenfeuer), wozu jedoch in jedem Fall die Zustimmung
der Stadtverwaltung Oberlungwitz als Ortspolizeibehörde
 erforderlich ist.

Zur Handhabung dieser Ausnahmeregelung hat der Stadtrat der
Stadt Oberlungwitz in seiner Sitzung am 13.12.2005 die 
1. Neufassung der Verwaltungsrichtlinie zur Durchsetzung des 
§ 13 Polizeiverordnung (PolVO) der Stadt Oberlungwitz
 beschlossen. Der Hintergrund und Inhalt der am 01.01.2006 in
Kraft getretenen Verwaltungsrichtlinie soll nachfolgend nochmals
erläutert werden.

Nach Ziffer 3. der vorgenannten Verwaltungsrichtlinie kann die
Zustimmung zum Abbrennen eines Hexenfeuers (jeweils am 
30. April) in der Stadtverwaltung bis zum 20. April des betref-
fenden Jahres schriftlich beantragt werden. 

Das entsprechende Antragsformular wird im Ordnungsamt der
Stadtverwaltung Oberlungwitz (Zimmer 12 und 17) ausgereicht
oder entnehmen Sie unserer Homepage www.oberlungwitz.de/
Formular-Service. Die Bearbeitungsgebühr für einen einge -
reichten Antrag beträgt [unabhängig von der Entscheidung] 
50,00 EUR. Die Zustimmung kann Auflagen enthalten.

Die Fachabt. öffentliche Ordnung und Sicherheit behält sich vor,
die gemeldeten Traditionsfeuer stichprobenartig in Zusammen-
arbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr zu kontrollieren.

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, alle Traditionsfeuer in
der Stadtverwaltung anzumelden.

Nicht angemeldete Feuer werden durch die Freiwillige Feu-
erwehr kostenpflichtig gelöscht.

An dieser Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass das Abbrennen
eines Hexenfeuers nicht als einfachere oder günstige Variante
der Entsorgung des im Grundstück anfallenden Pflanzenabfalls
dienen darf. Das Abbrennen eines Hexenfeuers als sogenanntes
Traditionsfeuer darf folglich nichts mit dem Verbrennen von Pflan-
zenabfällen zu tun haben. Charakter eines solchen traditionellen
Feuers sollte es vielmehr sein, einen geselligen Abend – vielleicht
sogar mit Freunden und/oder Bekannten – zu verbringen.
In Bezug auf die in der Bevölkerung kursierende Meinung, dass
das Abbrennen von Feuern zum Zwecke der Pflanzenabfallver-
wertung erlaubt sei, sei angemerkt, dass es in Sachsen zwar
unter bestimmten Voraussetzungen (nur vom 1. bis 30. April 
bzw. vom 1. bis 30. Oktober, nur werktags zwischen 08:00 und
18:00 Uhr und maximal zwei Stunden täglich) möglich ist,
 Gartenabfälle zu verbrennen, doch ist dies als allerletzte Mög-
lichkeit und erst dann anzuwenden, wenn die Verwertung oder
Ent sorgung der pflanzlichen Abfälle auf eine andere [nachfolgend
beschriebene] Art und Weise absolut unmöglich ist.
Die Rangfolge der Entsorgung von pflanzlichen Abfällen ist in der
Pflanzenabfallverordnung (PflanzAbfV) vom 25.09.1994 geregelt.
Gemäß § 2 dieser Verordnung dürfen „... pflanzliche Abfälle, die
auf ... gärtnerisch genutzten Grundstücken oder Gärten ... anfal-
len ..., durch Verrotten (Liegenlassen, Untergraben, Unterpflügen
oder Kompostieren) auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen,
entsorgt werden. ...” Ist dies nicht möglich, sind die Pflanzen -
abfälle durch eine geeignete mechanische Behandlung (Schred-
dern) aufzubereiten und wie vorweg beschrieben zu verwerten.
Sofern eine Verwertung der pflanzlichen Abfälle auf dem Grund-
stück, auf dem sie angefallen sind, nicht möglich ist, ist als
nächste Entsorgungsmöglichkeit die Beauftragung einer Entsor-
gungsfirma (Bereitstellung einer Biotonne) oder die Abgabe in
einer Kompostieranlage zu nutzen. Nur wenn die vorgenannte
Verwertung der pflanzlichen Abfälle technisch nicht möglich und
wirtschaftlich unzumutbar ist, dürfen Pflanzenabfälle unter Ein-
haltung bestimmter Auflagen verbrannt werden. 

Es gilt also: Das Verrotten und Kompostieren von Garten -
abfällen hat immer Vorrang vor dem Verbrennen und in der
Stadt Oberlungwitz ist das Abbrennen von offenen Feuern
gemäß § 13 PolVO grundsätzlich untersagt! Für die Aus-
nahme Hexenfeuer bedarf es der Zustimmung der Stadt -
verwaltung Oberlungwitz.

Bei Fragen zu diesen Themen stehen die Mitarbeiter der Fachabt.
öff. Ordnung und Sicherheit gern zur Verfügung.

Walther
Fachabt. öffentl. Ordnung und Sicherheit p

Abbrennen von Traditionsfeuern in der Stadt Oberlungwitz und Entsorgung 
von pflanzlichen Abfällen

Der ADAC Sachsen e. V. teilte für 2019 folgende Motorsport -
veranstaltungen auf dem Sachsenring mit:

10. Juni                                         GRIP – DAS MOTOREVENT 
                                                     auf dem Sachsenring
05. – 07. Juli                                 Motorrad Grand Prix
19. – 21. Juli                                 Porsche Sports Cup
27. – 29. September                    ADAC GT Masters

Um auch in diesem Jahr eine ordnungsgemäße Vorbereitung
 dieser Motorsportveranstaltungen zu gewährleisten, bitten 
wir diejenigen, die das Betreiben eines Campingplatzes, 
eines  vorübergehenden Gaststättengewerbes oder die
 Durchführung einer Veranstaltung im Gebiet der Stadt
 Oberlungwitz beabsichtigen, nachfolgende Abgabe-Termine 
für die dafür notwendigen Anträge oder Anzeigen zu be-
achten.

Vorbereitung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring im Jahr 2019
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Anträge zum Betreiben eines Campingplatzes 
zu den Motorsportveranstaltungen 
sind bitte schriftlich mittels Formular, welches bei der Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Hofer
Straße 203 in Oberlungwitz (Zimmer 12, Rathaus) bzw. über den
Formular-Service auf der Homepage www.oberlungwitz.de
 erhältlich ist, einzureichen.

Dem Antrag ist auch ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Markierung)
sowie ein Sicherheitskonzept beizulegen.

Die Gebühr des Bescheides wird nach Verwaltungsaufwand
 entsprechend dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. V.
m. der Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberlungwitz fest-
gesetzt.

                                                     letzter Abgabetermin
GRIP – DAS MOTOREVENT 
auf dem Sachsenring                  26.04.2019
Motorrad Grand Prix                   26.04.2019
Porsche Sports Cup                   06.06.2019
ADAC GT Masters                       08.08.2019

Anzeigen über ein vorübergehendes Gaststättengewerbe 
zu den Motorsportveranstaltungen als besondere Anlässe
sind nach § 2 Absatz 2 Sächsisches Gaststättengesetz schriftlich
mittels Formular, welches bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz,
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Hofer Straße 203 in Ober-
lungwitz (Zimmer 12, Rathaus) bzw. über den Formular-Service
auf der Homepage www.oberlungwitz.de erhältlich ist, einzu -
reichen.

Die Gebühr der Anzeige beträgt 30,00 EUR; zum Motorrad Grand
Prix 35,00 EUR.

                                                     letzter Abgabetermin
GRIP – DAS MOTOREVENT 
auf dem Sachsenring                  27.05.2019
Motorrad Grand Prix                   21.06.2019
Porsche Sports Cup                   05.07.2019
ADAC GT Masters                       13.09.2019

Anzeigen zur Durchführung von Veranstaltungen 
zu den Motorsportveranstaltungen
sind bitte schriftlich mittels Formular, welches bei der Stadt -
verwaltung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Hofer Straße 203 in Oberlungwitz (Zimmer 12, Rathaus) bzw.
über den Formular-Service auf der Homepage www.oberlung-
witz.de erhältlich ist, einzureichen.
Der Anzeige ist auch ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Markierung)
sowie ein Sicherheitskonzept beizulegen.
Die Gebühr des Bescheides wird nach Verwaltungsaufwand
 entsprechend dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. V.
m. der Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberlungwitz fest-
gesetzt.

                                                     letzter Abgabetermin
GRIP – DAS MOTOREVENT 
auf dem Sachsenring                  26.04.2019
Motorrad Grand Prix                   26.04.2019
Porsche Sports Cup                   06.06.2019
ADAC GT Masters                       08.08.2019

Die vollständig ausgefüllten und vom jeweiligen Betreiber unter-
zeichneten Anträge oder Anzeigen sind zu richten an die

Stadtverwaltung Oberlungwitz
Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Hofer Straße 203, 09353 Oberlungwitz.

WICHTIG:
Wird kein Sicherheitskonzept dem Antrag auf Campingplatz
oder dem Antrag zur Durchführung von Veranstaltungen bei-
gefügt, erfolgt keine Bearbeitung!
Wir weisen darauf hin, dass die Antragsteller bzw. Anzeigen-
den, sofern sie nicht selbst Eigentümer sind, die Zustimmung
der Grundstückseigentümer für die jeweiligen Vorhaben
 eigenverantwortlich zu erbringen haben. 
Nach dem jeweiligen Abgabetermin eingereichte Anträge
oder Anzeigen werden nicht bearbeitet!

Walther
Fachabt. öff. Ordnung und Sicherheit                                        p

– Taucherbrille „Sundi”, blaue Umrandung 
(Fundort: Freibad) Sommer 2018

– Mountainbike 24”, „Kalin”, neongelb, 
Sterne in Speichen (Fundort: Werkstr. 23) September 2018

–Mountainbike 26”, „Galano”, 
weiß/blau/pink (Fundort: Pestalozzistr. 20) September 2018

– Fahrrad 26”, „Tokaido”, gelb 
(Fundort: Pestalozzistr. 20) September 2018

–Schlüsselbund, braune Schlüsseltasche, 
Inschrift: A. S. (vollständiger Name bekannt, 
darf aufgrund DSGVO hier nicht genannt
werden (Fundort: Frisör, Hofer Str. 211) September 2018

–Schlüssel mit türkisem Stein 
(Fundort: Goldbachstr. 16) Moto GP 2018

–Schlüssel (Fundort: T7 nähe WC) Moto GP 2018

– (Motorrad) Schlüssel mit 2 Schwalben drauf 
(Fundort: Nähe DRK) Moto GP 2018

–YAMAHA-Schlüssel mit Schlüsselband „HJC” 
(Fundort: Sachsenring) Moto GP 2018

–Samsung Smartphone, O2-Karte, Schachfiguren 
auf Display (Fundort: Sachsenring) Moto GP 2018

–Schlüsselbund, Anhänger L1 + L2, 
Schlüsselband „2015 Formula One
Paddock Club” (Fundort: Sachsenring) Moto GP 2018

– 2 kleine Schlüssel (Fundort: Sachsenring) Moto GP 2018

– schwarze Jacke, 2XL, „Decathlon” 
(Fundort: Sachsenring) Moto GP 2018

– Fahrrad „KON BIKE” grau/rot 
(Fundort: Netto) Januar 2019

– Fahrrad „Leader Fox MXC” Januar 2019

–Mountainbike „BULLS”, blau/weiß Januar 2019

Erläuterungen:
Gefundene Gegenstände können im Fundbüro im Ordnungsamt
(Zimmer 17, Tel.: 03723 405-28) der Stadt Oberlungwitz abgege-
ben werden. Diese werden dort registriert und für einen Zeitraum
von sechs Monaten aufbewahrt. Meldet sich der Besitzer inner-
halb dieses Zeitraumes nicht, wird der Gegenstand anderweitig
verwertet.

Beier
SB Öffentliche Ordnung/Gemeindlicher Vollzug p

Bekanntmachung Fundbüro
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Das Landratsamt Zwickau informiert

Amt für Abfallwirtschaft

NEU – Separate Entsorgung sperriger Abfälle aus
Kunststoff
Seit 1. Januar gilt neue Regelung

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Kreistages des Landkrei-
ses Zwickau zur Abfallwirtschaft sowie zu den Abfall gebühren,
gültig seit dem 1. Januar 2019, werden sperrige Abfälle aus
Kunststoff  getrennt von sperrigen Abfällen eingesammelt. Hierfür
wird ein gesonderter Abholtermin angeboten.
Aus diesem Grund informiert das Amt für Abfallwirtschaft, was
unter sperrigen Kunststoffabfällen zu verstehen ist. Das sind
großvolumige Kunststoffe, die ausschließlich aus einer Kunst-
stoffart (Vollkunststoff) bestehen. Sie dürfen aus drücklich keinen
Verbund mit Metallen, Glasfasern, Glas und weiteren Materialien
enthalten.
Dazu gehören: 
– Wäschekörbe, Babybadewannen, große Schüsseln, 
– Spielhäuser, Sand-/Wassermuschel, Kinderrutschen,
– Garten-/Balkonmöbel: 
Tische, Stühle, Liegen, Sonnenschirmständer,

– Gießkannen, Regentonnen, Komposter.
Die Abholung dieser sperrigen Kunststoffabfälle erfolgt auf An-
trag jeweils einmal jährlich pro Haushalt. 
Die kombinierte Entsorgungskarte (für sperrige Kunststoffab-
fälle/sperrige Abfälle) ist auf der Rückseite des Abfallkalenders
2019 sowie unter http://www.landkreis-zwickau.de/antrage-und-
formulare zu finden. Außerdem liegen die Entsorgungskarten in
allen Bürgerservicestellen des Landkreises sowie in den Informa-
tionen aller Städte und Gemeinden im Landkreisgebiet zur Mit-
nahme bereit. 

Spätestens einen Monat nach Eingang der Entsorgungskarte
beim Amt werden die sperrigen Abfälle abgeholt. Der konkrete
Entsorgungstermin wird dem Antragsteller in jedem Fall schrift-
lich bekannt gegeben. Für ihn entstehen keine weiteren Kosten,
da diese Kalkulationsbestandteil der  Sockelgebühr sind.
Das Amt für Abfallwirtschaft bittet alle  Antragsteller, die angemel-
deten sperrigen Abfälle frühestens einen Tag vor dem schriftlich
bestätigten Termin, jedoch  spätestens bis 07:00 Uhr des Abhol-
tages bereitzustellen. Verkehrsteilnehmer, so auch Fußgänger
dürfen durch die Bereitstellung nicht behindert oder gefährdet
werden. Gleichzeitig weist es darauf hin, dass die sperrigen
Kunststoffabfälle nicht am gleichen Tag wie der Sperrmüll entsorgt
werden, da diese Leistung in eine andere Tour eingebunden ist. 

Grundsätzlich werden analog zur Sperrmüllsammlung nicht mit-
genommen:
– Bauabfälle, die in der Regel vorher mit dem Grundstück oder
Gebäude fest verbunden waren: Kunststofffenster, -türen, -tore,
-rohre, -sanitärelemente,-zäune (privatrechtliche Entsorgung),

– Öltanks,
– Fahrzeugteile und Reifen,
– Verpackungsmittel, die über die gelbe Tonne zu entsorgen
sind,

– Silofolien, aufblasbares Spielzeug, Teichfolien, Planschbecken,
Zelte, Schlauchboote (Entsorgung über die Restabfalltonne
bzw. privatrechtlich).

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Amtes für Abfallwirtschaft unter der Hotline 0375 4402-26600
gern zur Verfügung. p

Umweltamt

Gefahr durch Borkenkäfer in 2019
Wälder dringend sanieren!

Für eine massenhafte Ausbreitung der Borkenkäfer und die
enorme Zunahme der Schadholzmenge durch Buchdruckerbefall

waren die 2018 andauernde Trockenheit und die Temperaturen
auf Rekord niveau optimale Voraussetzungen. 
Da nicht alle der 2018 befallenen Bäume rechtzeitig erkannt und
vor dem Ausflug der Jungkäfer saniert worden sind, überwintern
diese Käfer nun in der Bodenstreu oder unter der Rinde. Die

Als vor einigen Jahren die ersten Hundetoiletten angeschafft
 wurden, betrachtete man deren Nutzung skeptisch. Heute jedoch
muss man feststellen, dass diese Investition eine richtige
 Entscheidung war. Durch das Aufstellen der roten Entsorgungs-
einrichtungen hat sich das Stadtbild hinsichtlich des abgelager-
ten Hundekots deutlich verbessert. Jedoch stellen vor allem die
Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes immer wieder fest, dass
nach wie vor Hundekot an den Straßen- oder Gehwegrändern
und in Grünflächen zu finden ist.
Im letzten Jahr wurden drei weitere Hundetoiletten aufgestellt.

Übersicht der Standorte
– am Wirkerweg gegenüber Einfahrt MUGLER AG
– Wirkerweg/Ecke Neue Welt (Glascontainer)
– Friedensstraße/Ziegeleiweg
– Grünfläche an der Hofer Straße (ehemalige WAMA)
– Erlbacher Straße
– Abteisiedlung
– Robert-Koch-Straße „Parkplatz mit Schranke”

– am „Langen Weg”
– Weidenweg bei Rollladenbau Philippi
– am Festplatz
– Reiterweg
– Lindenhofsiedlung/Ecke Fröbelstraße
– Uferweg gegenüber Fahrradgeschäft Haenel
– Postplatz
– Siedlung des Friedens/Werkstraße
– Hirschgrund „Umlenker”

Wir bitten alle Hundehalter, die Hundetoiletten für die Hinterlas-
senschaften ihrer vierbeinigen Freunde anzunehmen und noch
verstärkter als bisher zu nutzen. Um dies Ihnen einfacher zu
 machen, gibt es weiterhin für alle Hundehalter der Stadt
 Oberlungwitz KOSTENFREI Hundekot-Tüten im Zimmer 3 des
Rathauses.

Walther
Fachabt. öffentl. Ordnung und Sicherheit p

Für eine saubere Stadt – weiterhin kostenlose Hundekotbeutel im Rathaus erhältlich

Das Ordnungsamt informiert
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Haushaltsbefragung – Mikrozensus 
und Arbeitskräftestichprobe der EU 2019

 starken Niederschläge im Dezember 2018 und Januar 2019
sowie die Winterwitterung werden den Käfern allerdings kaum
schaden. Damit ist Potenzial für eine Massenvermehrung im Jahr
2019 vorhanden. Betroffen sind vor allem Fichten. Aber auch an
Lärchen und Kiefern brüten einige Arten. Es ist mit einer flächen-
haften Ausbreitung des Befalls zu rechnen.
Im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, insbesondere
nach § 18 Absatz 1 Ziffer 4 und 5 des Waldgesetzes für den
 Freistaat Sachsen (SächsWaldG) besteht für jeden Waldbesitzer
die Verpflichtung zur regelmäßigen Überwachung und Kontrolle
seiner Waldflächen hinsichtlich des Auftretens von Schadinsek-
ten, insbesondere des Borkenkäfers sowie zur recht zeitigen und
vollständigen Sanierung der befallenen Bäume einschließlich des
Abtransportes des Holzes aus dem Wald. 
Sofern die Revierförster der unteren Forstbehörde im Rahmen
der Forstaufsicht Schadholz feststellen, werden die Wald -
eigentümer mit einem forstaufsichtlichen Hinweis darüber infor-
miert.
Der Waldbesitzer darf aber nicht erst auf diesen „Hinweis” war-
ten. Bei Kenntnis von Befallsherden hat er sofort eigenständig
mit der Aufbereitung zu beginnen.
Bei der Waldbewirtschaftung soll darauf geachtet werden, dass
kein bruttaugliches Material (z. B. Bruch- und Wurfholz oder
Restholz von Hiebsmaßnahmen) im Wald verbleibt. Eine
 „saubere Waldwirtschaft” ist die Voraussetzung einer wirksamen
Borkenkäferbekämpfung.

Maßnahmen im Winter, die bis Ende März 2019 abgeschlos-
sen sein müssen:
– Befallene und noch mit Käfern besiedelte Bäume sind aufzu-
arbeiten und aus dem Wald abzutransportieren.

– Ist der zeitnahe Transport nicht möglich, dann soll das Holz
entrindet und die Rinde mit den darin überwinternden  Käfern,
z. B. durch Abtransport, Häckseln oder Verbrennen unschäd-
lich gemacht werden.

– Wurf- und Bruchholz durch Sturm und Schnee aus dem Winter
ist ebenfalls aufzubereiten und abzufahren, da diese Bäume im
Frühjahr von Borkenkäfern vorrangig befallen werden. 

– Der Waldbesitzer soll das Holz nach Möglichkeit selbst ver-
wenden (z. B. Brennholz).

– Das Holz muss aus Waldschutzgründen unbedingt aus dem
Wald abtransportiert werden. Eine Lagerung soll daher in einer
Entfernung von mindestens 500 Metern, besser 1 000 Metern
(Luftlinie) vom Wald stattfinden.

Maßnahmen im Frühjahr mit dem Beginn des Schwärmfluges
der Borken käfer  voraussichtlich ab April:
– Die Nadelholzbestände müssen regelmäßig (möglichst wö-
chentlich) auf den jetzt einsetzenden neuen Befall kontrolliert
werden. 

– Dabei sind auch ehemalige Befallsstellen, Holzpolterplätze und
südexponierte Hangbereiche, Kuppen und Bestandsränder
sorgfältig zu überprüfen. Die  Erkennungsmerkmale des Befalls
sind insbesondere:
– braunes Bohrmehl auf Borkenschuppen am Stammfuß
– Harzausfluss
– herabrieselnde, vertrocknete Nadeln (wie bei vertrocknetem
Weihnachtsbaum)

– Rötung der Nadeln in der Krone von unten her
– vom Stamm abfallende Rindenstücke bei noch grüner Krone.

– Erkannte befallene Bäume müssen schnellstmöglich und un-
bedingt vor dem Ausflug der Käfer gefällt, aufgearbeitet und
abgefahren werden.

– Ist der zeitnahe Transport nicht mög-lich, dann muss das Holz
entrindet und die Rinde mit den Käfern, z. B. durch Abtrans-
port, Häckseln oder  Verbrennen unschädlich gemacht werden.

– Für diese Maßnahmen besteht aufgrund des Entwicklungszeit-
raumes der neuen Käfergeneration ein sehr enges Zeitfenster!

Hinweise für diese Maßnahmen sind in einem Informationsblatt
des Staats betriebes Sachsenforst auf der Homepage des Land-
kreises unter http://www.landkreis-zwickau.de/borkenkaeferbe-
fall zu finden.

Bei der Aufbereitung des Holzes sind die Unfallverhütungsvor-
schriften unbedingt zu beachten. Die Waldbesitzer können sich
hinsichtlich der Schadholzaufbereitung von den Revierförstern
des Staatsbetriebes Sachsenforst beraten lassen. Bei forstrecht-
lichen Fragen oder Fragen zum Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln erfolgt die Beratung durch die untere Forstbehörde. p

p

Es besteht auch in diesem Jahr für  Vereine und Vereinigungen
der Stadt Oberlungwitz wieder die Möglichkeit, im Rahmen der
Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Stadt Oberlung-
witz einen Vereinszuschuss für das laufende Haushaltsjahr zu
beantragen. 

Der dazu notwendige Antrag ist im Rathaus der Stadt Oberlung-
witz, Zimmer 24, oder auf unserer Homepage www.oberlung-
witz.de im Formularservice erhältlich. Der Antrag ist bis spätes -
tens 30. Juni des Förderjahres bei der Stadtverwaltung
Oberlungwitz einzureichen, um Berücksichtigung bei der Vertei-
lung der Mittel zu finden.

Später eingereichte Anträge werden nicht bearbeitet!

Sollten sich noch Fragen ergeben, stehe ich gern zur Verfügung,
auch telefonisch unter 03723 405-10.

Gleichzeitig möchten wir an die Abgabe der Verwendungsnach-
weise für das Jahr 2018 erinnern.

Leistner
SB Kita/Schulen/GLM p

VEREINSFÖRDERUNG 2019
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Allgemein
Auch im neuen Jahr rollt wieder der Ball an
der Erlbacher Straße. Zunächst noch ver-
mehrt in der warmen Halle doch sukzessive
treibt es alle Mannschaften raus auf das

Groß- bzw. Kleinfeld des Sportplatzes.

Bereits am 10. März 2019 bestreitet die erste Mannschaft ihren
Saisonauftakt gegen den TV Oberfrohna. Anstoß in Limbach-
Oberfrohna ist 15:00 Uhr. Mit 21 Punkten rangiert die Erste aktu-
ell auf dem vierten Tabellenplatz und will in der Rückrunde die
leicht verschenkten Punkte nicht so einfach hergeben. Im Vier-
telfinale des Kreispokals treffen die Männer um Sven Schmidt am
24.03. auf den SV Planitz. Mit einem Sieg können sie weiterhin
die Chance auf den Gewinn des Kreispokals wahren.

Ebenso am 10. März geht es für die zweite Mannschaft – die
Spielgemeinschaft mit Blau-Weiß Gersdorf – in die Rückrunde.
Zum Heimspiel reist der Ortsnachbar aus Wüstenbrand an. Sollte
die Konzentration der Mannschaft ebenso wie in der Hinrunde
hoch gehalten werden, dann kann die Spielgemeinschaft an den
Spitzenplätzen dran bleiben. Gerade einmal zwei Punkte liegt sie
hinter dem Spitzenreiter von VfB Empor Glauchau II.

Sportlich
In der Hallensaison gingen drei Kreismeistertitel nach Oberlung-
witz. Die A-Jugend konnte sich bereits Ende vergangenen Jahres

als Kreismeister thronen.
Im neuen Jahr folgten
dann die Bambinis und die
erste Männermannschaft.
Als Hallenfußball wird die
Variante des Futsal in un-
serem Kreisverband aus-
geübt. Durch den sprung-
reduzierten Ball und einige
besondere Regeln sind so
Technik und Taktik die
Kernkomponenten dieses
Hallenfußballs. Wir gratu-

lieren den Mannschaften zum Gewinn der Meisterschaften und
hoffen, dass dieser Schwung mit auf das Feld genommen wer-
den kann.

Steve Bene
Oberlungwitzer SV e. V.
www.oberlungwitzersv.de p

Die Bambinis beim Gewinn der Hallenkreis-
meisterschaft, Foto: Oberlungwitzer SV e. V.

Oberlungwitzer SV e. V. informiert

Die kostenlose Aufnahme von Renten anträgen aller Rentenarten
(Witwer- und Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und
 Altersrenten) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und allen anderen Rentenkassen findet nach vorheri-
ger telefonischer Terminvereinbarung im Seniorenzentrum, Süd-
straße 13 in Hohenstein-Ernstthal statt. Terminabsprache mit
Herrn Sigmund Plewnia unter der Telefonnummer 03723
626915. Völlige Diskretion wegen des Datenschutzes ist gewähr-
leistet. p

Die Deutsche Rentenversicherung 
informiert

Grundstücksverkäufe:

Im Wohngebiet Pestalozzistraße stehen freie Baugrundstücke
zum Kauf zur Ver fügung. Diesbezüglich befinden sich Kurz -
exposés auf der Internetseite der Stadt Oberlungwitz unter
www.oberlungwitz.de/ Wohnen.

PKW-Stellplätze:

Auf dem Parkplatz Robert-Koch-Straße werden Stellplätze zur
Verpachtung angeboten.

Wenn Sie interessiert sind, dann melden Sie sich bitte in der
Stadtverwaltung  Oberlungwitz, Hofer Straße 203 bei 
Frau Leistner, Tel. 405-10.

Neumann
Fachbereichsleiterin 
Kämmerei- und Bauamt p

Informationen aus dem Gebäude- 
und Liegenschaftsmanagement

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 03/2019 • NICHTAMTLICHER TEIL
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Stellenausschreibung

als staatlich anerkannte Erzieherin 
in der Kindertagesstätte Remse

Die Gemeinde Remse sucht zum bald-
möglichsten Termin ein/e

Staatlich anerkannte/r Erzieher/in

für die Kindertagesstätte Remse.

Ihre Aufgaben:
– Betreuung, Erziehung und Bildung un-
serer Kinder im Alter von 1 – 10 Jahren

– Umsetzung des Sächsischen Bildungs-
planes

– Umsetzung und Weiterentwicklung un-
serer Konzeption

– Dokumentation von Bildungsprozessen
– Teilnahme an monatlichen Dienstbe-
sprechungen

– Zusammenarbeit mit den Eltern (Eltern-
gespräche, Elternabende etc.)

Wir erwarten:
– Freude im Umgang mit Kindern
– Fundiertes pädagogisches Fachwissen
– Eigenständigkeit
– Teamfähigkeit
– Förderung der Kinder unter Berücksich-
tigung ihrer individuellen Bedürfnisse
und Fähigkeiten

Die Anstellung ist befristet für 2 Jahre 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
40 Stunden.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Das klingt interessant für Sie? Dann
freuen wir uns auf den Kontakt mit
Ihnen!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
und vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien, sonstige Referenzen)
schriftlich bis spätestens 25.03.2019 an
die

Gemeindeverwaltung Remse
Abteilung Kindertagesstätten
Bahnhofstraße 4
08373 Remse.

Hinweis:
Bewerbungskosten jeglicher Art, evtl.
Fahrtkosten usw. werden nicht erstattet.
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nur
zurück gesandt, wenn ein ausreichend
frankierter Rückumschlag beiliegt. Ande-
renfalls werden die Unterlagen nach Ab-
schluss des Verfahrens vernichtet. Es wird
darauf  hingewiesen, dass Sie mit Ihrer
Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis
zur elektronischen Verarbeitung und Spei-
cherung Ihrer persönlichen Daten bis 
zum Abschluss des Bewerbungsverfah-
rens  erteilen. p

Sprachwahnsinn – nicht hochschul-, aber bühnenreif!

Was verbindet die beiden Karls, May und
Marx, miteinander? Wie kann ein Koffer-
raum ein Parameter für die Treue der Ehe-
gattin sein? Und warum müssen wir Putin
fragen, wenn es um die Verdienste der
Schlagermusik für die deutsche Sprache
geht?
Wenn sich schon sonst niemand diese
Fragen stellt, dann tun es eben Dr. Klaus
Eulenberger und Ronald Willmann. In
ihrem Programm „Die Deutschmeister –
euch wärn mir was lern’!” gehen sie völlig
respektlos an unsere Muttersprache heran
– um zu zeigen, wie man am witzigsten
und unterhaltsamsten daran scheitert.
Denn dass eine Sinnfindung in der Spra-
che der Schlagersternchen, gestresster
Mediziner und verwöhnter Fußballprofis
und natürlich des Gender-Mainstreaming
zum Scheitern verurteilt ist, daran dürfte
spätestens seit der Abschaffung von dem
Genitiv kein Zweifel bestehen.

Eines steht jedoch fest: Egal in welche
Rolle die beiden schlüpfen – es ist garan-
tiert frei von Tabus und politischer Korrekt-
heit!

Das vermutlich älteste Nachwuchskaba-
rett Sachsens tritt am 29. März 2019,
19:00 Uhr, im Vereinshaus „Zur Post” in
Oberlungwitz auf. Karten (8 EUR) gibt es
im Vorverkauf im Papiershop Klinke, Hofer
Straße 211a sowie in der Apotheke „Am
Hirsch”, Hofer Straße 15. Restkarten sind
an der Abendkasse erhältlich. Nähere
Infos unter 0162/7906780.

Ronald Willmann p

Ronald Willmann (li.) und Dr. Klaus Eulenberger wid-
men sich am 29. März 2019 in Oberlungwitz auf ihre
eigene Weise der deutschen Sprache.

Foto(s): Rugulis

Donnerstag, 21. März 2019, 18:30 Uhr –
Vortrag über SIMSON Rennsport in der
DDR

Sonntag, 31. März 2019, 
10:00 bis 18:00 Uhr – Zeitsprungtag
Insgesamt 24 Museen und Einrichtungen
beteiligten sich unter diesem Motto an 
der gemeinsamen Aktion des Land-
kreises Zwickau mit dem Tourismusregion
Zwickau e. V. und locken mit aufregenden
Zeitsprüngen und einem bunten Pro-
gramm für die ganze Familie.

Im Textil- und Rennsportmuseum werden
in den Schauwerkstätten Jacquard -
weberei und Wirkerei/Strickerei die z. T.
100 Jahre alten Textilmaschinen vorge-
führt. Kinder und Erwachsene können an
einer alten Tretnähmaschine das Nähen
ausprobieren und sich ein kleines Hals-
tuch fertigen.

Textil- und Rennsportmuseum
Antonstr. 6, 09337 Hohenstein-Ernstthal

Marina Palm
Museumsleiterin p

Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal

Textil- und Rennsport 
Museum 

Hohenstein-Ernstthal
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(Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband)
Oststraße 23 a, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 03723 47518
Fax: 03723 414307

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Veranstaltungsplan für März 2019

Montag, 11.03.19
08:00-13:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00-15:00 Uhr   Klöppelzirkel und Handarbeit
Dienstag, 12.03.19
09:00-12:00 Uhr   Seidenmalerei
13:00-15:00 Uhr   Fotozirkel
18:00 Uhr              Bildervortrag von Herrn St. Köhler
                             „Oberbayern und das Allgäu”
Mittwoch, 13.03.19
08:00-12:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00-12:00 Uhr   Klöppelzirkel und Handarbeit
Montag, 18.03.19
08:00-13:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00-15:00 Uhr   Klöppelzirkel und Handarbeit
Dienstag, 19.03.19
09:00-12:00 Uhr   Seidenmalerei
13:00-15:00 Uhr   Fotozirkel
Mittwoch, 20.03.19
08:00-12:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00 Uhr              Mieterbund Chemnitz (mit Voranmeldung)
09:00-12:00 Uhr   Klöppelzirkel und Handarbeit
13:00 Uhr              Rita s Handarbeitsnachmittag
Montag, 25.03.19
08:00-13:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00-12:00 Uhr   Klöppelzirkel und Handarbeit
13:30 Uhr              Wohlfühlnachmittag – Sport für jedermann
                             (mit Voranmeldung)
Dienstag, 26.03.19
08:00-12:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00-12:00 Uhr   Seidenmalerei
13:00-15:00 Uhr   Fotozirkel
19:00 Uhr              „Batzendorfer Stammtisch”

Mittwoch, 27.03.19
08:00-12:00 Uhr   Beratung (mit Voranmeldung)
09:00-15:00 Uhr   Klöppelzirkel und Handarbeit

Unsere Nähstube ist Montag – Mittwoch 
von 07:00 – 14:30 Uhr für jedermann geöffnet!

Neu! 
Nach Terminvereinbarung finden im Beratungszentrum in Hohen-
stein-Ernstthal Einweisungen für die Bedienung aktueller Medien
statt. (Handy, Laptop, PC, Smartphone)
Bitte mit Voranmeldung unter der Tel.: 03723 47518
Senioren sind herzlich willkommen!

Wir verstehen uns als Ihren Ansprechpartner.
• Beratung und Hilfe zu allen sozialen Problemen
• Widersprüche erarbeiten (ALG I und ALG II) bis zum Sozialge-
richt

• Erstellen von Bewerbungsunterlagen und Kopierdienst
• Ausfüllen von Anträgen
• Tipps und Anregungen zur Erhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit
• PC-Kurse (Word, Excel- nur Grundkenntnisse)
• Unterstützung und Förderung von Interessengruppen
• Nähstube für sozial Schwache
• Fotozirkel
• Mieterbund Chemnitz
• Rentenberatung

Jeden Montag und Mittwoch professionelle Beratung zu vielen
Fragen, u. a.  Arbeitslosigkeit und Hartz IV (Voranmeldung er-
wünscht).

Rentenberatung in Hohenstein-Ernstthal und Lichtenstein auf
 Anfrage mit Termin!

Beratung durch den Mieterbund jeden 4. Mittwoch im Monat
nach Voranmeldung!

Computerkurse bieten wir ganz individuell nach telefonischer
 Absprache an!

Öffnungszeiten unserer Lesestube: 
Montag – Mittwoch von 09:00 – 14:00 Uhr! p

Informationen des HALT e. V. – Beratungszentrum für Soziales

Im Dezember 2014 wurde das Saxosport-Museum im „Haus der
Zeit” (ehemalige Graue Schule), Rathausplatz 4, auf einer Fläche
von 250 qm eröffnet.
Über 500 Exponate aus allen Bereichen des Sports sind zu
sehen, z. B. Trikots aus früheren Zeiten, Pokale, Medaillen, eine
komplette Sammlung von Olympia-Maskottchen, historische
Spiele und eine sehenswerte große Wintersport-Ausstellung.
Seit dieser Zeit waren viele bekannte Sportler wie Eberhard Rie-
del, Ulf Findeisen, Joachim Meischner, Dr. Holger Freitag und
sein Sohn Richard sowie Udo Fankhänel,  „Täve” Schur und
Gert-Dietmar Klause Gast in unserem Museum und haben viel
Interessantes aus ihrem sportlichen Leben zum Besten gegeben.
Etliche persönliche Andenken aus ihrer sportlichen Laufbahn
stellten sie dem Museum zur Verfügung. Mit großer Begeisterung
haben viele Zuschauer die einzelnen Gesprächsrunden verfolgt.
Für die Zukunft sind weitere Begegnungen mit erfolgreichen
Sportlern geplant, wobei die Aussteller auf viele neugierige Be-
sucher hoffen.

Ansprechpartner-Telefon: 037298 12776 Ihr Saxosport-Team p

Saxosport-Museum Oelsnitz

Saxosport-Museum Oelsnitz
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I N F O R M A T I O N E N  D E R  K I R C H G E M E I N D E N

Die evangelisch-lutherische
Kirchgemeinde Oberlung-
witz lädt ein zu den Gottes-
diensten.

Jahreslosung: 
Suche Frieden und jage ihm nach!
(Psalm 34,15)

Monatsspruch: 
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu
und dient ihm allein. (1. Samuel 7,3)

Unsere Gottesdienste

17. März     Reminiszere
                   Gersdorf
09:30 Uhr    gem. Predigtgottesdienst
                   – Pfrn. B. Schmidt
                   Abschluss Bibelwoche
                   Kollektenzweck: 
                   Kongress und 
                   Kirchentagsarbeit in Sachsen
24. März     Okuli
                   Abteikirche
10:00 Uhr    Familienkirche
                   – Nicolle Ziera, Pfr. Ziera
                   mit anschließendem 
                   Kirchenkaffee
31. März     Lätare
                   Abteikirche
09:30 Uhr    Predigtgottesdienst
                   – Pfarrer Ziera
                   Kollektenzweck:
                   Lutherischer Weltdienst
07. April      Judika
                   Abteikirche
09:30 Uhr    Sakramentsgottesdienst
                   – Pfarrer Ziera

Kinder sind zu allen Gottesdiensten ein-
geladen. Sie gehen vor der Predigt zum
Kindergottesdienst. Wenn das Dankopfer
nicht besonders angegeben ist, wird es
für unsere eigene Kirchgemeinde erbeten.
Wer zum Gottesdienst mit dem Auto ab-
geholt werden möchte, melde sich bitte
im Laufe der Woche bzw. spätestens bis
sonntags, 07:30 Uhr bei:

Andreas Schubert (Tel.: 0176/66 69 75 72
oder 03723/31 94) oder Ralf Winkler (Tel.:
03723/66 51 40)

Plauderkaffee – Lust auf einen Kaffee?
Die Kirchgemeinde öffnet am 28.03.,
25.04., 23.05. und am 27.06. zwischen
14:30 und 16:00 Uhr die Türen des Ge-
meinderaumes (Kirchweg 7), um bei Kaf-
fee und Kuchen ins Gespräch oder ins
Spiel zu kommen. Bringen Sie Ihre The-
men und Spiele einfach mit. Der Kaffee
und der Kuchen werden von der Kirch -
gemeinde gestellt.
Haben Sie also an diesen Tagen noch
nichts vor und würden sich über Gemein-
schaft freuen, dann sind Sie herzlich ein-
geladen.

Das Besuchsdienstteam

Das Stundengebet 
Zuhören – Mitsingen – Zur Ruhe kom-
men
Die vierzigtägige Passionszeit zwischen
Aschermittwoch und Ostern ist auch als
Fastenzeit bekannt. Eine Zeit der Besin-
nung und sich innerlich neu auszurichten. 
Um den Blick auf das Wesentliche im
Leben richten zu können, verzichten heut-
zutage viele Christen besonders in dieser
Zeit auf verlockende und ablenkende
Dinge in ihrem Leben. Das kann der Ver-
zicht auf Schokolade oder auf Fernsehen
bedeuten. 

Die Praxis des Stundengebetes bietet
durch gemeinsames Beten die Möglich-
keit, von der Hektik des Alltags innezuhal-
ten, sich auf Gottes Wort zu besinnen und
dadurch das eigene Leben neu auszurich-
ten. 

Wie auch in den vergangenen Jahren lade
ich Sie zum gemeinsamen, gesungenen
Abendgebet, der Vesper, ab 18:00 Uhr in
die Abteikirche ein. Liturgische Gesänge
(einstimmig, unbegleitet) stehen im Wech-
sel mit Bibelworten, einer kurzen Ausle-

gung eines Bibelverses, der Stille und
einem abschließenden Gebetsteil. Ge-
samtdauer: ca. 30 Minuten.
Wem die Gesänge des Stundengebetes
bekannt sind, der ist gern zum Mitsingen
eingeladen. Zuhörer sind ebenso herzlich
willkommen.

Wann: Freitag, den 22.03. und 29.03. 
sowie 
am 05.04. und 12.04.2019

Zeit: 18:00 Uhr
Ort: Abteikirche Oberlungwitz

Bibelwoche vom 11.03. – 17.03.2019, 
jeweils 19:30 Uhr
Zur Bibelwoche gehen wir dieses Jahr mit
Paulus auf (Lebens-)Reise.
“Mit Paulus leben und glauben” ist das
Thema.

Dabei betrachten wir die Texte aus dem
Philipperbrief aus sehr unterschiedlichen
Lebensperspektiven. So werden Sie er-
fahren:

Welche Bedeutung das Glaubensbe-
kenntnis für unseren Glauben hat. 
Mo., 11.03.; Theologe Traugott Lucke
(Gersdorf)

Wie sich unser Wille auf ein gelungenes
Leben auswirkt .
Di., 12.03.; Psychotherapeut Tobias Knorr
(Abteikirche) 

Was unter philosophischer Betrachtung
der Sinn und das Ziel des Lebens sind. 
Mi., 13.03.; Theologe Markus Franz (Gers-
dorf)

Was es mit dem Bürgerrecht auf sich hat. 
Do., 14.03.; Stadtverordneter Bernhard
Hermann (Abteikirche)

Wie gutes Miteinander gelingen kann. 
Fr., 15.03.; Krankenhausseelsorger An-
dreas Friese (Gersdorf)

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz

Spruch
Freundschaft währt am
längsten, wenn sie mit
dem gegenseitigen 

Versprechen, sich immer
die Wahrheit zu sagen, be-

siegelt wird.

(Ralph Waldo Emerson)

ANZEIGEN
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So., 17.03., 09:30 Uhr: Abschlussgottes-
dienst in Gersdorf

Dank für Kirchgeld
Wir danken allen herzlich, die sich auch im
Jahr 2018 wieder für unsere Gemeinde
verantwortlich fühlten und uns mit Kirch-
geld, Spenden und Kollekten unterstützt
haben.

Für das Jahr 2019 behält der Ortskirchen-
steuerbeschluss vom 03.09.2004 weiter
seine Gültigkeit. Auch in diesem Jahr
 hoffen und vertrauen wir wieder auf Ihre
Unterstützung.

Der Kirchenvorstand

Mitteilung der Gehörlosen- und 
Schwerhörigenarbeit Glauchau
Am 10.03.2019, 14:30 Uhr Gottesdienst in
Chemnitz, Schlossplatz 7, Gemeindehaus

Am 24.03.2019, 14:30 Uhr Gottesdienst in
Glauchau, Kirchplatz 7

Tel.: 035242 669611; 
Fax: 035242 669613;
E-Mail: 
schwerhoerigenseelsorgesachsen@evlks.de
Internet:
www.gehoerlosenseelsorge-sachsen.de

Öffnungszeiten 
des Kirchgemeindebüros und 
der Friedhofsverwaltung
Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz

Montag:          14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:       09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag:    14:00 – 17:30 Uhr

Rufnummern Kirchgemeindebüro
Tel.: 03723 6683228

Pfarrer Ziera
Tel.: 03723 6683215 und 0178 1490150

Kantor M. Müller
Tel.: 03723 6793073

Gemeindepädagogin Nicolle Ziera
Tel.: 03723 6683228

Herr Th. Schmidt
Tel.: 03723 6792470

Internetadresse: 
www.Kirche-oberlungwitz.de
www.kirchenbezirk-glauchau-rochlitz.de

E-Mail-Adresse:
kg.oberlungwitz@evlks.de

Telefonseelsorge (kostenfrei): 
0800 1110222 oder 0800 1110111 
24-Stunden am Tag!

Für den Inhalt verantwortlich: 
Pfarrer Ziera p

ANZEIGEN

Sie sind interessiert
am christlichen Glau-
ben? Sie suchen Ori-
entierung und Maß-

stab für Ihr Leben? Sie haben Fragen,
möchten zuhören oder reden? Wir laden
Sie dazu herzlich zu den angegebenen
Veranstaltungen in unser Gemeinschafts-
haus in Oberlungwitz, Am Bach 13, ein.

• Jung und Alt sonntags, 17:00 Uhr
• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde
freitags, 19:30 Uhr

• Kinder und Teenies am Samstag, 
16. und 30. März, 09:30 Uhr

• Hauskreis Junge Erwachsene 
am 26. März, 19:30 Uhr

• Frauengebetskreis 
am Mittwoch, 03. April, 10:00 Uhr

• Abend für Frauen 
am Montag, 18. März, 19:30 Uhr

• Gesprächskreis 
am Samstag, 30. März, 19:30 Uhr

Der Impuls: Wer mindestens 14 Jahre alt
ist, kann in Deutschland ein Führungs-
zeugnis beantragen. Das ist eine Beschei-
nigung über bisher erfasste Vorstrafen.
Viele werden hier eine weiße Weste vor-
weisen können. Aber natürlich tauchen im
Führungszeugnis nur die Straftaten auf,
für die man überführt wurde. Geringfügige
Verurteilungen fehlen und viele Jugend-
strafen verschwinden nach einer Verjäh-
rungsfrist. Wenn tatsächlich alle jemals
 erfolgten Vergehen aufgelistet wären, das
Führungszeugnis wäre bei den wenigsten
noch makellos und unbescholten. 

Unermesslich wäre der Umfang eines
 solchen Dokuments allerdings, wenn statt
der Gesetze des Landes die Maßstäbe

Gottes zugrunde lägen. Wenn dort auch
die Bosheiten in unseren alltäglichen
 Beziehungen verzeichnet wären. Und
sogar Stolz, Neid und Egoismus in unse-
ren Gedanken. Wer ehrlich ist, muss zu -
geben, dass Gott ihm kein makelloses
Führungszeugnis ausstellen könnte. Wenn
wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so
betrügen wir uns selbst ... (1. Joh 1,8) Wir
können unsere Schuld vor Gott nicht leug-
nen – und die hat ernste Konsequenzen.
Und was macht Gott? Wenn wir unsere
Sünden bekennen, so ist er treu und
 gerecht, dass er uns die Sünden vergibt
und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
(1.Joh 1,9). Wahnsinn! Gott gibt mir eine
Chance.

Reinhard Flämig
Gemeinschaftsleiter p

Landeskirchliche Gemeinschaft Oberlungwitz
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Kontakt:
Badegasse 1, 
09337 Hohenstein-Er.

Telefon:  03723 42001
Telefax:  03723 42868
E-Mail:        
verwaltung@drk-hohenstein-er.de
Internet:      
www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten 
unserer Kreisgeschäftsstelle:
Mo., Mi., Do. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
                      13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di.                  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
                      13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr.                  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch 
in Hohenstein-Er., Herrmannstraße 42
Modisch und Aktuell – für jeden inter-
essierten Bürger
Montag:         09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
                      13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag:       09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
                      13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag:   09:00 Uhr – 13:00 Uhr

Spendenannahmestelle 
in Hohenstein-Er., Badegasse 1
Montag:         09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
                      13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag:       13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag:   09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Danke sagen wir für Ihre aussortierte und
gut erhaltene Bekleidung!
Wir freuen uns in der Spendenannahme-
stelle über Ihren Besuch!
Ebenso können Sie unsere aufgestellten
DRK-Kleidercontainer jederzeit nutzen!
Gern stellen wir Ihnen zum Verpacken un-
sere DRK-Kleidersäcke zur Verfügung.
Sie erhalten sie in unserer Annahmestelle
oder im DRK-Laden „Mode von Mensch
zu Mensch”.

Benötigt werden zur Zeit:
– funktionstüchtige Kinderfahrräder, Drei-
räder, Laufräder, Roller, Rollschuh, Inli-
ner, Puppenwagen

– Damen-Herren-Schuhe für den Frühling
und den Sommer

– dringend Kinderbekleidung von Größe
128 bis 164

– dringend Kinderschuhe in allen Größen
– für den Haushalt: Handtücher, Bade -
tücher, Geschirrtücher, Bettwäsche,
Bettlaken, 

– für das Bett: saubere Kopfkissen, Zude-
cken, Wolldecken

Die Spielgeräte unterliegen einer Sichtprü-
fung durch unsere Mitarbeiter und können
nur angenommen werden, wenn sie voll
funktionstüchtig sind. 

Stätte für Begegnungen
02.04.2019   
„Was ich im Moment mache? 
Den Moment genießen!”
– Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht
– Betreuung – „Rechtzeitig gekümmert,
ist gut versorgt”

– Gast ist Frau Langer vom Betreuungs-
verein Lichtenstein.

Nächste Veranstaltung am Dienstag, dem
07.05.2019.

Betreute Reise
Ostseebad Zinnowitz – Insel Usedom –
Hotel Casa Familia
23.06.2019 bis 30.06.2019
Auf Anfrage!

Betreute Ausflüge
09.04.2019   Osterbrunnenfahrt 
                     an der Elbe
14.05.2019   Quedlinburg und Roßtrappe
18.06.2019   Seenland Lausitz

Kurberatung – Vorsorge für Mütter/
Väter und ihre Kinder
Neue Wege zur Gesundheit – wir helfen
Ihnen!
Durch unsere langjährige Erfahrung wis-
sen wir, was Ihnen eine Mutter-/Vater-
Kind-Kur wirklich für Ihre Gesundheit
bringt. Bitte sprechen Sie uns an!

Wassergymnastik
Sport ist wichtig, denn wer rastet, der
 rostet.
Unter dem Motto „Bewegung ist das
Schwungrad des Lebens” führen wir im
Rahmen der „Gesundheitstherapie” be-
reits seit 15 Jahren Wassergymnastik-
kurse durch.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei uns
an! Wir haben fortlaufende Kurse.
Fragen Sie in Ihrer Krankenkasse nach, ob
sie die Kosten des Kurses übernimmt.

Erste-Hilfe-Ausbildung
06.04.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal
09.04.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal
24.04.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal
29.04.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal
04.05.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal
17.05.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal
25.05.2019    von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal

DRK
Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. p

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Hohenstein-Er. e. V.

Herzliche Einladung zum
Tag der offenen Tür bei
den „Tausendfüßlern”

Wir begrüßen den 
Frühling und möchten
Interessierte einladen, 

am Freitag, 
dem 22. März 2019 
von 08:00 – 11:00 Uhr 
und 14:00 – 16:00 Uhr 

einmal Mäuschen 
zu sein und unseren 
Alltag mitzuerleben. 

Kaffee und Kuchen 
stehen bereit.

Schauen Sie vorbei, 
wir freuen uns darauf!

Kindergarten 
„Tausendfüßler”

Robert-Koch-Str. 34e, 
09353 Oberlungwitz          p

Krabbel – Stunde bei
den „Tausendfüßlern”

Die Krippe der Kita „Tausendfüßler”
möchte alle Mamas und Papas mit
ihren Kindern, die bisher noch keine

Einrichtung besuchen,
ganz herzlich einladen, gemeinsam
mit uns ein Stück Krippenalltag 

zu erleben.

Wo?
Im Kinderkrippenbereich der Kita, 

Robert – Koch – Str. 34e
Bei schönem Wetter im Garten

Wann?
Am letzten Donnerstag im März –

diesmal am 28.03.2019
von 09:30 – 10:30 Uhr

Wir freuen uns auf Euch!
Die „Tausendfüßler” p

Hofer Straße 221, 
Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten 
Dienstag:        09:00 – 12:00 Uhr und 
                       13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag:    09:00 – 12:00 Uhr und 
                       13:00 – 18:00 Uhr           p

Stadtwerke 
Oberlungwitz GmbH
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Bereitschaftsdienste der Apotheken
Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

08.03.-14.03.       Auersberg-Apotheke Lichtenstein/Sa., 
                             Platanenstraße 4, Tel. 037204 929192
15.03.-21.03.       Apotheke Gersdorf, 
                             Hauptstraße 195, Tel. 037203 4230
22.03.-28.03.       Apotheke am Kaufland Hohenstein-Er., 
                             Heinrich-Heine-Str. 1a, Tel. 03723 680332

29.03.-04.04.       Apotheke am Sachsenring Hoh.-Er., 
                             Friedrich-Engels-Str. 55, Tel. 03723 42182
05.04.-07.04.       City-Apotheke Hohenstein-Er., 
                             Weinkellerstraße 28, Tel. 03723 62940
08.04.-09.04.       Humanitas-Apotheke Hohenstein-Er., 
                             Immanuel-Kant-Str. 30, Tel. 03723 627763                    p

Dienstzeiten:         Montag, Dienstag und Donnerstag                19:00 – 07:00 Uhr
                              Mittwoch und Freitag                                     14:00 – 07:00 Uhr
                              Wochenende                                                   07:00 – 07:00 Uhr
                              Feiertag                                                          07:00 – 07:00 Uhr

Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter 
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für Allgemeinmedizin und Kinderarzt

Anforderung über die einheitliche Rufnummer
Tel.: 116117 (ohne Ortsvorwahl)

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst 

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfalldienst (jeweils mit telefonischer Voranmeldung)
• montags, dienstags und donnerstags von 19:00 bis 22:00 Uhr sowie
• mittwochs und freitags von 14:00 bis 22:00 Uhr
• Wochenend- und Feiertagsdienst (einschließlich 24.12. und 31.12.) sowie an Brückentagen von 07:00 bis 22:00 Uhr
Sprechstunde (jeweils ohne telefonische Voranmeldung)
• Wochenend- und Feiertagsdienst (einschließlich 24.12. und 31.12.) sowie an Brückentagen von 09:00 bis 11:00 Uhr

Name                                                     Anschrift                                                          Telefon
Frau Dipl.-Med. D. Oehme                    Glauchauer Straße 37a, Lichtenstein             037204 2304
                                                                                                                                       0171 6202342
MVZ Lichtenstein Kinderarztpraxis      Hartensteiner Str. 42, Lichtenstein                037204 324940
                                                                                                                                       0174 3067429
Frau Dipl.-Med. B. Reichel                   Ernst-Thälmann-Siedlung 12a, Hoh.-Er.        03723 42869
                                                                                                                                       0160 96236396
Frau Dipl.-Med. M. Krüger                    Pölitzstraße 65, Hohenstein-Er.                      03723 711120
                                                                                                                                       0162 1596660
Frau Dipl.-Med. K. Schulze                   Hofer Straße 221, Oberlungwitz                      03723 42909
                                                                                                                                       0162 2866851

08.03.                                  Frau Dipl.-Med. Oehme
09.03. – 10.03.                   Frau Dipl.-Med. Oehme                          Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr
11.03. – 14.03.                   Frau Dipl.-Med. Krüger
15.03.                                  Frau Dipl.-Med. Schulze
16.03. – 17.03.                   Frau Dipl.-Med. Schulze                         Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr
18.03. – 21.03.                   Frau Dipl.-Med. Reichel
22.03.                                  MVZ Kinderarztpraxis
23.03. – 24.03.                   MVZ Kinderarztpraxis                             Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr
25.03. – 28.03.                   Frau Dipl.-Med. Schulze
29.03.                                  Frau Dipl.-Med. Reichel
30.03. – 31.03.                   Frau Dipl.-Med. Reichel                         Notsprechstunde 09:00 – 11:00 Uhr                         p

– Mo – Fr nachts 
von 19:00 – 7:00 Uhr 

– Wochenende 
(samstags 13:00 Uhr bis montags
7:00 Uhr)

– Feiertag ganztägig

08.03. – 14.03.       
Dr. med. vet. G. Scholz, 
Michelner Straße 5, Lichtenstein/Sa., 
Telefon: 037204 2628
(Kleintiere!)

15.03. – 04.04.       
Tierärztliche Klinik Dresdner Heide, 
Fischhausstr. 5, 01099 Dresden,
Telefon: 0351 816050

05.04. – 11.04.       
TA Bleikamp, Pestalozzistraße 21,
Oberlungwitz, Telefon: 03723 700627
(Kleintiere!)                                      p
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